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Aufsichtsräte vonUnternehmenmüs-
sen professioneller werden – vor al-
lem in mittelständischen Firmen.
Während Experten den Aufpassern
in großen Unternehmen wachsende
Professionalität bescheinigen, genüg-
ten dagegen vor allem diejenigen in
kleinen und mittelgroßen Firmen ih-
ren Pflichten nicht. „Geradewenn die
Aufsichtsräte aus derUnternehmerfa-
milie kommen, sind sie auf ihre Auf-
gabe oft nicht ausreichend vorberei-
tet oder sie verstricken sich in Interes-
senkonflikten“, sagt Manuel René
Theisen, Professor für Betriebswirt-
schaftslehre und Steuerrecht an der
Universität München. „Auch bei
Staatsvertretern, die qua Amt in den
Aufsichtsrat delegiert werden, oder
bei Bankenvertretern ist das Risiko
fehlender Fachkompetenz offensicht-
lich“, ergänzt JoachimTanski, Dozent
für Bilanzrecht an der Fachhoch-
schule Brandenburg.
Hauptproblem: Aufsichtsräte sind

zu passiv, sie nehmen ihre Aufseher-
pflicht nicht ernst genug. Das ergab
jetzt ein Forschungsprojekt der Uni-

versität Dortmund, bei dem 46 Auf-
sichtsrats-Mitglieder deutscher Ak-
tiengesellschaften befragt wurden.
Ein Verharren in der „Kuschel-

ecke“ genügt heutzutage aber nicht
mehr. Denn die Bereitschaft der Vor-
stände, ihren Aufsehern genauer auf
die Finger zu schauen, ist gewachsen.
Erst Ende 2005 hatte die Staatsanwalt-
schaft Mannheim Ermittlungen ge-
gen ein Aufsichtsratsmitglied des
Mannheimer Stromversorgers MVV
Energie AG eingeleitet. Der Ver-
dacht: Verletzung von Geheimhal-
tungspflichten, Insiderregeln und
Treuepflichten. Das Verfahren wurde
zwar eingestellt, aber schon läuft das
nächste: Wie Fahnder der Kölner
Staatsanwaltschaft feststellten, ha-
benmöglicherweisedieGroßlieferan-
ten Eon Ruhrgas und Thyssengas den
lokalenAufsichtsräten jahrelang luxu-
riöseAusflügegesponsert – zuLocati-
ons in Amsterdam, Rom oderWien.
Ärger droht den Aufsichtsräten

aber auch von Seiten der Aktionäre.
Nämlich dann, wenn sich der Vor-
standweigert, einen Aufsichtsrat, der
pflichtwidrig gehandelt hat, auf Scha-
densersatz in Anspruch zu nehmen.

Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur
Unternehmensintegrität und Moder-
nisierung des Anfechtungsrechts
(UMAG), imNovember 2005, können
die Aktionäre unter bestimmten Vo-
raussetzungen selber gegen einen
Aufsichtsrat klagen.
Wie die Aufseher eventuelle

Pflichtverletzungen vermeiden sol-
len, stellen allerdings die Gesetze
nicht wirklich klar. So fordert zwar
Abschnitt 5.6 des Corporate Gover-
nance Kodex, dass die Aufsichtsräte
regelmäßig die Effizienz ihrer Tätig-
keit prüfen sollten. Jedoch lasse der
Kodex offen, was unter „regelmäßig“
und „Effizienz“ zuverstehen sei, kriti-
siert Aktienrechtsspezialist Tanski.
Zwar lässt sich Effizienz als das Er-

reichen eines definierten Outputs
mit geringstemMitteleinsatz definie-
ren. Aber gerade die Ziele Aufsichts-
räte lassen sich kaum qualitativ mes-
sen. Reicht es etwa bei der Bestellung
des Vorstandes gemäß § 84 Aktienge-
setz aus, einfach einen Vorstandsvor-
sitzenden zu wählen? Oder ist das
Soll nur erreicht, wenn der beste Vor-
standsvorsitzende gefundenwurde?
Als praktische Lösung schlägt

Tanski vor, lieber eineReihe von Indi-
katoren zu prüfen, die als Gradmes-
ser der Effizienz dienen. Dazu gehöre
es beispielsweise, Hindernisse bei
den Aufsichtsräten zu orten und zu
beseitigen,wieMängel an ihrerQuali-
fikation, ihrer Motivation oder ihrer
Unabhängigkeit. Anders ausge-
drückt:WerTanten oderOnkel in den
Aufsichtsrat bestellt, sollte ihnen zu-
mindest die Grundkenntnisse über
AufbauundTätigkeit der internenRe-
vision vermitteln.
Außerdem sollten Aufsichtsräte

genug Zeit für ihre Tätigkeit einge-
räumt bekommen. Durchschnittlich
tagen deutscheAufsichtsräte nur vier
bis fünf Mal im Jahr, der europäische
Durchschnitt liegt laut einerUntersu-
chung der Unternehmensberatung
Heidrick & Struggles aber bei über
acht Sitzungen pro Jahr. Hilfe bei der
Verbesserung ihrer Arbeit könnten
sich Aufsichtsräte dabei auch von
denWirtschaftsprüfern holen. „Wirt-
schaftsprüfer haben zur Vermeidung
eigener Haftungsrisiken ein starkes
Interesse daran, dass der Aufsichtsrat
gut funktioniert“, sagt Rechtsanwalt
Josef Gietl, Geschäftsführer der Eco-

vis Bayern-RevisionSteuerberatungs-
gesellschaft.
Eine Verbesserung der Arbeit der

Firmen-Aufseher erwarten Experten
auch durch das europäische Recht.
Die neue Rechtsform der Europa AG
oder SE erlaubt es, den Aufsichtsrat
per Satzung zu verkleinern. Zudem
sehe eine Empfehlung der EU-Kom-
mission vor, dass bei börsennotierten
Gesellschaften in den Kernausschüs-
sen des Aufsichtsrats die Mehrheit
der Mitglieder unabhängig sein soll,
erläutert Klaus Hopt, Direktor des
Max-Planck-Instituts für internatio-
nales Privatrecht inHamburg. Famili-
enmitglieder sind damit raus demGe-
schäft.
Schließlich könnte, so der Plan der

Kommission, die „Kuschelecke“ bei
Bedarf ganz aufgelöst werden. Künf-
tig sollen AGs wählen dürfen, ob sie
weiterhin Vorstand und Aufsichtsrat
habenwollen oder nur ein einstufiges
Board – ohneAufsichtsräte.

Das Bundesverfassungsgericht
hat sich von seiner eigenen

Rechtsprechung distanziert, dass
sich der Staat nicht mehr als die
Hälfte vomEinkommen seinerBür-
ger nehmen dürfe. Und schon flan-
ken die Linksaußen der deutschen
Politik ihren Ball in den nunmehr
rechtsfreien Raum: Sie verlangen
dieWiedereinführung einer massi-
ven Vermögensteuer, die vor allem
das private Geldvermögen treffen
soll. Doch ist es rechtens, dass der
Staat das Ganze konfiszieren darf,
wenn ihm schon mehr als die
Hälfte zustehen soll?
DieGeldanlage verzinst sich zur

Zeit mit rund vier Prozent. Ist der

Anleger steuerehrlich, und die Ver-
mögensteuerwürde ja nur die Ehrli-
chen beziehungsweise die Dum-
men treffen, dannmüssen zwei die-
ser vier Prozentpunkte als Einkom-
mensteuer abgeführt werden. Bei
einer Geldentwertung von etwa
zwei Prozent sind die verbleiben-
den zwei Prozentpunkte inflationä-
rer Substanzverlust. Real und netto
gerechnet bleibt alsodemGeldanle-
ger unter demStrich nichts.Würde
er nun auch nochmit einer Vermö-
gensteuer belastet, würde er in
Höhe dieser Steuer sogar enteig-
net. Ein solches Ergebniswird auch
nicht durch die neuere Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsge-
richts gerechtfertigt. DasGeldkapi-
tal würde ins Ausland flüchten, wo
die Renditen höher und die Steu-
ern niedriger sind.
Ohnehin ist das Geldvermögen

ja nur durch die Addition bereits
versteuerter Einkommen entstan-
den, eigentlich ist also die Vermö-
gensteuer immer eine Doppelbe-
steuerung des Einkommens. Und
da der Fiskus beim Tod des Steuer-
pflichtigen über die Erbschaft-
steuer noch einmal zugreift, wird
das Einkommen sogar dreifach be-
steuert. Da die Reformampel bei
der Einkommensteuer aber auf
Grün geschaltet werden soll, also
Steuererleichterungen verspro-
chen und angestrebt werden, darf
der freiere Verkehr nicht gleichzei-
tig durch das Rot einer erhöhten
Vermögen- undErbschaftsteuer ge-
stoppt werden.
Und auch dieser Widerspruch

ist zu sehen: Wegen des demogra-
phischen Dilemmas der gesetzli-
chen Sozialversicherung wird der
Bürger angehalten, selbst in eige-
ner Verantwortung durch die Bil-
dung von Geldvermögen für sein
Alter, für den Fall der Arbeitslosig-
keit und der Krankheit vorzusor-
gen. Und aus diesem Vermögen
soll er auch noch die Ausbildung
seinerKinder undderen Lebensun-
terhalt im Falle ihrer Arbeitslosig-
keit im Familienverband finanzie-
ren, die neuerdings „Bedarfsge-
meinschaft“ heißt. Politik steht im-
mer vor einer Entweder-Oder-Ent-
scheidung. Mit „sowohl als auch“
funktioniert sie nicht.
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DÜSSELDORF. DieZeit derBetriebs-
ferien steht vor derTür.ManchenMit-
arbeitern gefällt es am Urlaubsort so
gut, dass sie spontan entschließen, et-
was länger zu bleiben. DasMittel zum
Zweck: Eine Krankschreibung vom
örtlichen Medikus. Für argwöhnische
Arbeitgeber sind ärztliche Atteste für
gewöhnlich schwer zu widerlegen.
Wie zwei neuere Urteile zeigen, dür-
fen es die Sommerfrischler jedoch
nicht übertreiben:Häufen sich dieUn-
gereimtheiten, lassen sich die Richter
auch von angeblichen medizinischen
Gutachten nicht mehr beeindrucken.
Eine griechischstämmige Arbeite-

rin machte im Juli drei Wochen Ur-
laub in ihrer Heimat. Kurz vor deren

Ende bestätigte ihr ein einheimischer
Arzt, sie sei für zwei Wochen krank-
heitsbedingt arbeitsunfähig.Unmittel-
bar nach Ablauf der ersten Krank-
schreibung stellte der Arzt ein weite-
res Schriftstück aus, in dem in grie-
chischer Sprache „Hüftschmerzen“
und eine weitere „Genesungszeit“
von zwei Wochen attestiert wurden.
Nach Rückkehr aus dem Urlaub ver-
langte die Mitarbeiterin für vier Wo-
chen Lohnfortzahlung. Der Arbeitge-
berweigerte sich.Der Fall ging vorGe-
richt.
Vor dem Richtertisch offenbarte

sich bei der Beweisaufnahme eine
merkwürdige Verkettung von Unge-
reimtheiten: Wie die Firma beweisen

konnte, hatte der Ehemann der Kläge-
rin bei einem Telefonat mit ihrem
Chef „Kreislaufprobleme“ seiner Gat-
tin angegeben; zudem stellte sich he-
raus, dass die BestätigungderRücken-
beschwerden nicht von einem Arzt
des griechischen Krankenversiche-
rungsträgers, sondern von einem
„Facharzt für Pathologie“ ausgestellt
worden war. Das Tüpfelchen auf dem
i: Das Ende der Krankschreibung
deckte sich auf den Tag genau mit
demFerienende des Ehemanns.
Bei dem ersten Attest diagnosti-

zierte das Gericht „durchgreifende
Zweifel“ an dessen Richtigkeit. Das
zweite Attest ließen die Richter be-
reits deshalb nicht gelten, weil es nur

eineErkrankung, jedochnicht eine da-
durch bedingteArbeitsunfähigkeit be-
stätigt hatte (Landesarbeitsgericht
Düsseldorf, Az.: 17 Sa 812/99).
Ein ähnliches Bild bot sich den

Richtern am Landesarbeitsgericht
Hamm. Nachdem einem Textilarbei-
ter eine Verlängerung des Sommerur-
laubs von drei auf vier Wochen von
der Geschäftsleitung verwehrt wor-
den war, ließ er sich in seinem Ur-
laubsort in derTürkei amEnde des ge-
währtenUrlaubs fürweitere zweiWo-
chen wegen „Magen-/Darmerkran-
kung“ krank schreiben. In dem Ar-
beitsprozess wegen Lohnfortzahlung
kam zu Tage, dass der Mitarbeiter be-
reits im Vorjahr eine angeblich krank-

heitsbedingte Urlaubsverlängerung
erwirkt hatte. Aus einem Blick in die
Rückflugtickets ergab sich zudem,
dass der Rückflug bereits zwei Tage
vor demArztbesuch umzweiWochen
verschobenwordenwar.
DieRichtermachte bereits dieWie-

derholung des Krankheitsverlaufs in
zwei aufeinander folgenden Jahren
stutzig. Zu weiterem Stirnrunzeln
führte die lange Krankschreibung
trotz einer vorübergehenden Unpäss-
lichkeit. Den Vogel schoss jedoch die
hellseherische Verschiebung des
Rückflugdatums ab. Diagnose der
Richter: „Vollständige Erschütte-
rung“ des Beweiswertes (Az.: 18 Sa
1962/04). wf
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Wenn sich der Mitarbeiter im Urlaub krank meldet
Arbeitgeber sollten auf Ungereimtheiten achten – Nicht jedes Attest hält vor den Gerichten stand

Stock-Options

Kein Job für Arbeitsgerichte
Die Arbeitsgerichte sind nur dann

zuständig, wenn das Arbeitsver-

hältnis gerade zwischen den Par-

teien des Rechtsstreits besteht

oder bestanden hat. Daran fehlt

es, wenn ein bei einer konzernan-

gehörigen Aktiengesellschaft an-

gestellter Prokurist die Konzern-

Holding auf Gewährung von

Stock-Options verklagen will. Das

hat das Landesarbeitsgericht

Köln klargestellt. Der Prokurist

hatte vor Gericht zwar ein Schrei-

ben vorgelegt, aus dem sich erge-

ben sollte, dass die französische

Konzern-Muttergesellschaft sich

bereit erklärt hatte, ihmStock-Op-

tions zu gewähren. Konkrete ar-

beitsvertragliche Beziehungen

zwischen demMitarbeiter und

der Holding seien damit aber

noch nicht begründet worden, be-

tonten die Richter. Konsequenz:

DerMitarbeitermuss eine neue

Klage vor den Zivilgerichten ein-

reichen (Az.: 6 Ta 50/06).

Diskriminierung

Entschädigung abgelehnt
Das Landesarbeitsgericht Berlin

hat in einer aktuellen Entschei-

dung eine Klage auf Entschädi-

gung wegen geschlechtsbezoge-

ner Diskriminierung eines Stellen-

bewerbers bei der Einstellung ab-

gewiesen. Dermännliche Bewer-

ber hatte sich auf eine Stelle be-

worben, die für eine „Chefsekretä-

rin/ Assistentin“, also nicht ge-

schlechtsneutral, ausgeschrieben

war. Er wurde bei der Stellenbeset-

zung nicht berücksichtigt und

machte daraufhin eine Schadener-

satzforderung in Höhe von 3Mo-

natsverdiensten geltend. Diese

verweigerte ihm das Gerichtmit

der Begründung, er habe sich

nicht ernsthaft genug umdie

Stelle beworben. Dies ergebe sich

daraus, dass der Bewerber keine

näheren Angaben zu den im Text

der Stellenbeschreibung formulier-

ten Fähigkeiten gemacht habe. Au-

ßerdemhabe er weit überzogene

Vergütungsvorstellungen genannt

(Az.: 10 Sa 2395/05).

Arbeitslosengeld

Bescheide genau prüfen
Ein Arbeitsloser, der die Bewilli-

gungsbescheide der Bundesagen-

tur nur abheftet, handelt grob

fahrlässig. Deshalbmuss er nach

einer Entscheidung des Hessi-

schen Landessozialgerichts zu

viel gezahltes Geld zurückerstat-

ten. Der Fall betraf einen Hand-

werksmeister, dem ein ummehr

als 60 Prozent zu hohes Arbeitslo-

sengeld bewilligt worden war. Da

derMann schon zuvor – korrekt

berechnete – Bescheide erhalten

hatte, hätte ihm, so die Richter,

eine Differenz von 80 Euro wö-

chentlich auffallenmüssen (Az.: L

9 AL 163/05).

Aufsichtsräte müssen aktiver werden
Firmenaufseher geraten unter Druck – Rechtsänderungen sanktionieren Fehlverhalten und verbessern die Kontrolle
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Gesundheitsreform aktuell
Schafft die große Koalition die große Reform?

6. Juli 2006, Berlin

Mit Beiträgen von:

Dr. Hans Jürgen Ahrens, Vorsitzender des Vorstandes, AOK-Bundesverband

Georg Baum, Hauptgeschäftsführer, Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.

Dr. Frank Ulrich Montgomery, 1. Vorsitzender, Marburger Bund Bundesverband

Dr.Wolfgang Plischke,Mitglied des Vorstandes, Bayer AG

Anton J. Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung, Ethicon GmbH,

sowie Vorstandsvorsitzender, Bundesverband Medizintechnologie e.V.

Reinhold Schulte, Vorsitzender des Vorstandes, SIGNAL IDUNAGruppe,

sowie Vorstandsvorsitzender,Verband der privaten Krankenversicherung e.V.

Politische Diskussionsrunde mit:

Annette Widmann-Mauz,

MdB, Gesundheitspolitische

Sprecherin, CDU/CSU-Fraktion

Daniel Bahr,MdB,

Gesundheitspolitischer

Sprecher, FDP-Fraktion

Prof. Dr. Karl Lauterbach,

MdB, SPD-Fraktion

http://vhb.handelsblatt.com/gesundheitsreform
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